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Informationsblatt Haftpflichtversicherung 

Tageselternvereins Kreis Esslingen e.V. 

 
Der Tageselternverein Kreis Esslingen e.V. unterhält eine Vereinshaftpflichtversicherung bei 

der Generali Deutschland. Dieser Versicherungsschutz wird allen Mitgliedern – sowohl Kin-

dertagespflegepersonen als auch abgebenden Eltern – angeboten. 

 

 

Vereinshaftpflichtversicherung (Mitgliedschaft) 

 

Kindertagespflegepersonen 

Jede Kindertagespflegeperson, die Mitglied im Tageselternverein ist, ist in der Vereinshaft-

pflichtversicherung aufgenommen. Die von diesen Kindertagespflegepersonen betreuten und 

dem Tageselternverein gemeldeten Kinder sind mitversichert. 

 

Die Vereinshaftpflichtversicherung 

✓ ist im Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30 €/Jahr eingeschlossen. 

✓ deckt Schäden ab, welche im Außenverhältnis, also gegenüber Dritten, entstehen. 

✓ hat eine Deckungssumme von 3.000.000 € pauschal für Personen-, Sach- und Ver-

mögensschäden. 

✓ sichert auch Schäden durch deliktunfähige Tageskinder (0 bis 6 Jahre) ab. 

✓ ist subsidiär, d. h. ein etwa anderweitig bestehender Versicherungsschutz (z. B. eine 

eintrittspflichtige Privathaftpflichtversicherung) geht vor. 

✓ beinhaltet einen Selbstbehalt von 50 €.  

Hinweis: Diese Versicherung deckt keine Personen- und Sachschäden ab, die der Kinderta-

gespflegeperson durch das Tageskind entstehen oder die dem Tageskind durch die Kinder-

tagespflegeperson entstehen. (Eine Absicherung dieser Risiken kann durch die Mitglied-

schaft der abgebenden Eltern erreicht werden.) 

 

Im Schadensfall melden Sie sich bitte umgehend bei der Geschäftsstelle des Tageseltern-

vereins (geschaeftsstelle@tev-kreis-es.de). 

 

 

Abgebende Eltern 

Abgebende Eltern, die Mitglied im Tageselternverein sind, sind ebenfalls in der Vereinshaft-

pflichtversicherung aufgenommen. Mit dieser Mitgliedschaft werden Schäden im Innenver-

hältnis (Kindertagespflegeperson – Tageskind und Tageskind – Tageskind) abgesichert und 

zwar unabhängig von der Anzahl der betreuten Kinder. Das bedeutet: Sollte die Privathaft-

pflichtversicherung der abgebenden Eltern keine Deckung übernehmen, tritt die Vereinshaft-

pflicht subsidär in Kraft. 
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Die Vereinshaftpflichtversicherung 

✓ ist im Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30 €/Jahr eingeschlossen. 

✓ deckt Deliktunfähigkeit eines Kindes unter 7 Jahren ab. 

✓ deckt Schäden in der Verletzung der Aufsichtspflicht (das Kind ist jedoch unter der 

Aufsicht der Kindertagespflegeperson) ab. 

✓ hat eine Deckungssumme von 3.000.000 € pauschal für Personen-, Sach- und Ver-

mögensschäden. 

✓ ist subsidiär, d. h. ein etwa anderweitig bestehender Versicherungsschutz (z. B. eine 

eintrittspflichtige Privathaftpflichtversicherung) geht vor. 

✓ beinhaltet einen Selbstbehalt von 50 €.  

 

Im Schadensfall melden Sie sich bitte umgehend bei der Geschäftsstelle des Tageseltern-

vereins (geschaeftsstelle@tev-kreis-es.de). 

 

 

Privathaftpflicht aus dem Rahmenvertrag des Vereins (ein spezielles Angebot 

für die Mitglieder des TEV) 

 

Die Privathaftpflichtversicherung aus dem Rahmenvertrag des Vereins ist durch getroffene 

Rahmenvereinbarungen deutlich günstiger als die üblichen Absicherungen am Markt. Vo-

raussetzung zum Abschluss ist die Mitgliedschaft im Tageselternverein.  

 

Für eine Jahresprämie von 41,65 €/Kalenderjahr erhalten Sie eine Privathaftpflicht. Hier ein 

Auszug aus dem Leistungsumfang: 

✓ Haftpflicht für die ganze Familie 

✓ Versicherungssumme € 10 Millionen 

✓ weltweite Deckung 

✓ Ehrenamt mitversichert 

✓ Schlüsselverlust bis 100.000 €. 

✓ Beinhaltet einen Selbstbehalt von 125 € (auf Wunsch auch ohne Selbstbehalt) 

(Den gesamten Leistungsumfang erhalten Sie beim unten genannten Kooperations-

partner.) 

 

Tipp:  Die bestehende (Familien-)Haftpflichtversicherung kann eingespart und gekündigt 

werden! Wenn die Tätigkeit oder die Mitgliedschaft im Verein beendet wird, kann die 

Haftpflichtversicherung beibehalten werden. 

 

Wenn Sie die Möglichkeit der (Familien-)Privathaftpflichtversicherung aus dem Rahmenver-

trag des Vereins in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an die für den 

Verein zuständige Beratungsgesellschaft für Haftungs- und Absicherungsfragen  

 

bSP FINANCE GROUP,  

Beratungsgruppe „Tageselternverein“ 

info@bsp-holding.de, Tel. 0711 7220 - 322 

 

um die entsprechenden Unterlagen anzufordern. 
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